
 

 

Zusatzausstattung: 
 
 
� Schneeketten    kostenlos 
 

� Kindersitze    kostenlos 
 
 
 �Wichtig: Falls gewünscht bei der  
                   Reservierung angeben !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evang. Kinder- und Jugendwerk 
Rheinstraße 29 

69126 Heidelberg 
Tel: 06221/22324 
Fax:06221/160766 

Email:info@jugendwerk-heidelberg.de 
 
 

 

Preise: 
 

Preise für Träger der evang. 
Kirche in Heidelberg: 
Für einen Ausleihzeitraum von weniger als drei 
Tagen kostet jeder gefahrene Kilometer 0,35 € 
 
3-Tagespauschale 
(incl. 133 Kilometer) 

 
47,- € 

Jeder zusätzliche Tag 
(incl. 33 Kilometer) 

 
12,- € 

7-Tagespauschale 
(incl. 266 Kilometer) 

 
94,- € 

Jeder zusätzliche Tag 
(incl. 33 Kilometer) 

 
12,- € 

 
Jeder weitere Kilometer über die im Preis 
inbegriffenen Kilometer kostet 0,35 € 
 

Preise für andere Träger: 
 
Für einen Ausleihzeitraum von weniger als drei 
Tagen kostet jeder gefahrene Kilometer 0,40 € 
 
3-Tagespauschale 
(incl. 114 Kilometer) 

 
47,- € 

Jeder zusätzliche Tag 
(incl. 28 Kilometer) 

 
12,- € 

7-Tagespauschale 
(incl. 228 Kilometer) 

 
94,- € 

Jeder zusätzliche Tag 
(incl. 28 Kilometer) 

 
12,- € 

 

Jeder weitere Kilometer über die im Preis 
inbegriffenen Kilometer kostet 0,40 € 
 

 
 

Fiat Ducato 
 
 
 
 
 
 

 
 

���� Kombi  1,9TD 

 

���� 90 PS / 66 KW 

 

���� Langradversion 

 

���� ABS und Airbag 

 

���� Mit Zusatzheizung 

 

Evang. Kinder- und 

Jugendwerk Heidelberg 



Ausleihrichtlinien: 
 
   Für die Verleihung des Fiat-Ducato 
  mit dem Kennzeichen HD-JW 52 

  des Evang. Kinder- und Jugendwerk 

  Heidelberg. 
 

1. Mit seiner Unterschrift erkennt der Mie-
ter an, dass er das Fahrzeug mit Zubehör 
(Betriebsanleitung, Fahrzeugpapiere, Schlüs-
sel), vollgetankt und ohne erkennbare Mängel 
übernommen hat (Sichtprüfung). 
 
2. Der Fahrer des Mietfahrzeuges muss 
mindestens 19 Jahre sein, und seit mindes-
tens einem Jahr Fahrpraxis haben. 
 
3. Wird das vorbestellte Fahrzeug eine 
Stunde nach dem vereinbarten Zeitpunkt 
nicht abgeholt, ist das Evang. Kinder- und 
Jugendwerk berechtigt, über das Fahrzeug 
zu verfügen. Das Jugendwerk erhebt außer-
dem eine Verwaltungsgebühr für nicht in 
Anspruch genommene Bus-Reservierung 
(10,00 € pro nicht in Anspruch genommenem 
Nutzungstag). Die Gebühr wird fällig, wenn 
der bereits abgeschlossene Vertrag nicht 
mindestens 1 Woche vor Vertragsbeginn 
gekündigt wird. 
 
4. Zur Sorgfalt des Mieters gehört die 
ständige Überwachung der Verkehrssicher-
heit, sowie des Öl- und Wasserstandes und 
des Reifendrucks. 

 
 
 
5. Das Fahrzeug ist für den Transport von 
bis 9 Personen ( incl. Fahrer ) ausgelegt. Für 
den Transport von Materialien für Freizeiten 
oder Veranstaltungen kann der großzügige 
Kofferraum genutzt werden. Größere Mate-
rialtransporte sind nur mit Genehmigung des 
Jugendwerkes gestattet 
 
6. Der Mieter ist verpflichtet, bei Rückgabe 
des Fahrzeuges auf beobachtete Unregel-
mäßigkeiten, Mängel oder Schäden hinzuwei-
sen. Das Fahrzeug ist in einem sauberen , 
ordnungsgemäßen und vollgetanktem Zustand 
wieder abzugeben. Ansonsten erheben wir 
eine Pauschalgebühr von mindestens 20,00 €  
für die  danach anfallende Reinigung des 
Fahrzeuges. 
 
7. Fällt das Fahrzeug kurzfristig aufgrund 
eines Schadens aus, kann der Entleiher keine 
Ersatzansprüche stellen. Im Falle einer ver-
späteten Rückgabe des Fahrzeugs haftet 
der Mieter für alle aus diesem Grund ent-
standenen Aufwendungen, wie z.B. Miete 
eines Ersatzfahrzeuges. 
 
8. Für das Verhalten eines vom Mieter auto-
risierten Fahrers haftet der Träger  (wie 
z.B. für Strafzettel in der Mietzeit).  
 
9. Die durch einen Schaden entstehenden 
Reparaturkosten trägt der Mieter der Maß-
nahme. Das Fahrzeug ist vollkaskoversichert.  

 
 
 
Die Selbstbeteiligung des Entleihers im Falle 
eines Unfalls beträgt 450,00 € in der Voll-
kasko- und 180,00 € in der Haftpflichtver-
sicherung als Ausgleich für den Freiheitsra-
battverlust. Der Mieter haftet für alle 
Schäden, die er vorsätzlich oder grob fahr-
lässig, insbesondere unter Alkohol- oder 
sonstigem Drogeneinfluss, Fahrerflucht oder 
Beförderung einer unzulässigen Personenzahl 
verursacht hat. 
 
10. Im Fahrzeug besteht ein  Rauch- Ess- 
und Trinkverbot 
 
11. Jede Fahrt muss im Fahrtenbuch korrekt 
festgehalten werden. 
 
 
Heidelberg, im April 2010 
 
    Das Evangelische Kinder- und 

        Jugendwerk Heidelberg 
 
 
 
 


